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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
124. Änderung des Flächennutzungsplan - Auslegungsbeschluss 
 
 
 
124. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Br aunschweig  
„Gieselweg/Harxbütteler Straße“  
Stadtgebiet südlich des Gieselwegs, südwestlich der Ortslage Thune und nördlich des  
Mittellandkanals 
 
Auslegungsbeschluss: 
„1. Dem Entwurf der 124. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung mit  
 Umweltbericht wird zugestimmt. 
 
2. Der Entwurf der 124. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung mit  
 Umweltbericht sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“ 
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1. Beschlusskompetenz 
 
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 
S. 1 NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. Daher 
besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch nicht auf 
einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der Zuständigkeit 
des Verwaltungsausschusses. 
 
2. Inhalt und Verfahren 
 
Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht sind 
Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planänderung zu 
entnehmen. 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 13  Dezember 2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Gieselweg/Harxbütteler Straße“ beschlossen. Die 124. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB mit dem Bebauungsplan TH 22 „Giesel-
weg/Harxbütteler Straße“ durchgeführt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 2. Juni 2014 frühzeitig von der 124. Änderung des Flächennutzungsplanes un-
terrichtet und mit Terminsetzung zum 02. Juli 2014 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat durch Aushang der 
Planunterlagen vom 2. Juli bis 18. Juli 2014 und durch Veröffentlichung auf der Homepage der 
Stadt Braunschweig stattgefunden. Es ist eine Stellungnahme eingegangen. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
fand vom 25. August bis zum 29. September 2014 statt. Während der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen. Die für die Pla-
nung relevanten Stellungnahmen wurden in die vorliegende Planung eingearbeitet. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
Anlage 1: Änderungsplan 
Anlage 2: Begründung mit Umweltbericht  
Anlage 3: Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteilgung gem. § 3 (1) BauGB 
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1.1	Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748)



1.2	Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)



1.3	Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)



1.4	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)



in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl I S. 1943)



1.5	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)



1.6	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)


1.7	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104)





1.8	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Oktober 2014 (Nds. GVBI S. 291)
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2	Gegenstand der Änderung



Die Stadt Braunschweig zählt zurzeit ca. 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt Niedersachsens. 



Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 (LROP) und im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum in Südost-Niedersachsen mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten verbindlich festgelegt. Im derzeit gültigen RROP für den Großraum Braunschweig 2008 ist das Gebiet der 124. FNP-Änderung nachrichtlich als „vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt. Ausweislich der Planbegründung zu Ziff. II 1.1 ist mit dieser nachrichtlichen Darstellung keinerlei raumordnerische Festlegung verbunden. Die geplante Darstellung des FNP steht damit den Zielen der Raumordnung nicht entgegen.



Die beiden Geltungsbereiche der 124. Flächennutzungsplan-Änderung befinden sich südwestlich der Ortslage Thune, nördlich des Mittellandkanals und südlich des Gieselwegs und haben insgesamt eine Größe von ca. 4 ha. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Braunschweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen Fassung stellt für die Geltungsbereiche „gewerbliche Bauflächen“ dar. Zukünftig ist die Darstellung von „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Grünflächen“ (Zweckbestimmung „Parkanlagen“) vorgesehen. Weiterhin wird die vorhandene „Hauptleitung Gas“ und die „Bauhöhenbeschränkung gem. § 13 LuftVG“  als nachrichtliche Übernahme aufgenommen.





3	Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung



Mit der 124. FNP-Änderung wird die Zurücknahme von gewerblichen Bauflächen, zugunsten von „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Grünflächen“ geplant. Diese  Flächennutzungsplanänderung erfolgt gemäß § 8 (3) BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans TH 22. Die Aufstellung des B-Planes wurde vom Rat am 13. Dezember 2011 beschlossen. Der Planungsanlass für diesen Bebauungsplan war wiederum der Bauantrag eines am Ort ansässigen Unternehmens für die Errichtung eines Gebäudes. Die rechtskräftigen Bebauungspläne TH 18 „Gewerbegebiet/Thune/Wenden“ und WE 18 „Industriefläche am Kanal“ werden teilweise überplant bzw. aufgehoben und die Bereiche wieder dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zugeordnet.  Mit Rechtskraft des Bebauungsplans TH 22  treten die Festsetzungen der Bebauungspläne WE 18 und TH 18 außer Kraft. 



Planerisches Ziel für den Bebauungsplan TH 22 war zunächst unter anderem die Neuregelung der Zulässigkeit von Nutzungen für Anlagen zur Behandlung von Abfällen. Diesem Planungsziel des Bebauungsplanes lag und liegt der Wille zugrunde, die Belastungen für die angrenzenden schutzwürdigen Wohnstandorte und die südlich des Mittellandkanals befindliche Schule und der Kita bei einem Ausbau des gewerblich-industriellen Standorts in Thune nicht weiter zu erhöhen. 



Der noch von der früher eigenständigen Gemeinde Wenden vor der Eingemeindung 1974 ausgewiesene Gewerbestandort spiegelt die seinerzeit berechtigte Ausweisung von gewerblich nutzbaren Flächen in der Gemeinde Wenden wieder. 

Bei der für den Flächennutzungsplan relevanten gesamtstädtischen Betrachtung der Gewerbestandorte, wurde für den Standort Thune deutlich, dass er nicht mehr den heutigen Erfordernissen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung entspricht.



Diese FNP-Änderung verfolgt das Ziel, als ein lokaler Baustein der zeitgemäßen gesamtstädtischen Neuorganisation der Gewerbeflächen, kompakte gut angeschlossene Gewerbestandorte zu stärken und ungünstig gelegene Standorte nicht mehr weiter auszubauen. Der Bebauungsplan TH 22 verfolgt das Ziel, die Konflikte aus der gewachsenen Gemengelagensituation nicht weiter zu erhöhen. Auch um dies zu erreichen, soll sich der Gewerbestandort in Braunschweig-Thune zukünftig nicht erheblich erweitern. 



Die Stadt Braunschweig erarbeitet derzeit ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept. Ein Vorabzug liegt verwaltungsintern vor.  



Bereits in diesem Planungsstadium ist festzustellen, dass um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Braunschweig nicht zu gefährden und die Entwicklungsbedarfe der ansässigen Betriebe weiterhin bedienen zu können, eine Neubewertung und –ausrichtung der Gewerbeflächenentwicklung erfolgen muss. Ziel der Gewerbeflächenplanung muss dabei sein, auch für Betriebe mit großen Flächenbedarfen um 20 ha zeitnah Ansiedlungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können.



Um die Nachfrage zu befriedigen stehen in der Stadt Braunschweig zum einen mehrere große Konversionsflächen zur Verfügung, die teilweise seit mehr als zehn Jahren brachliegen und für die noch keine tragfähigen Nachnutzungskonzepte vorhanden sind. Hierzu gehören u.a. das ehem. Eisenbahnausbesserungswerk, der Rangierbahnhof sowie die ehem. Heinrich-der-Löwe-Kaserne.



Erweiterungen bzw. Neuentwicklungen von Gewerbegebieten wären außerdem u.a. an den Standorten Wenden-West, Ölper-Kreuz-Nord, Peterskamp-Süd sowie Stiddien-Beddingen möglich. Diese Standorte verfügen alle über eine angemessenen Größe, bereits jetzt zum überwiegenden Teil über attraktive Verkehrsanbindung und haben jeweils eigene Qualitäten und Nutzungspotenziale; teilweise wurden bereits erste Planungsschritte für die Schaffung von Baurecht unternommen.



Im Frühjahr 2014 belief sich die Größe der zur Bebauung freigegebenen städtischen Gewerbeflächen insgesamt auf ca. 82 ha. Davon stehen dem Markt derzeit allerdings nur ca. 6 ha frei zur Verfügung. Etwa 52 ha sind an Nutzungsoptionen (Reservierungen) gebunden, die Investoren von der Stadt zugesichert wurden. Die Vergabe von weiteren ca. 24 ha ist an die Erfüllung von Förderkriterien im Umfeld des Forschungsflughafens gebunden.



Insgesamt gesehen ist demnach ablesbar, dass für die Deckung des Gewerbeflächenbedarfes im Stadtgebiet ausreichend viele Flächen, entweder als Konversionsflächen, als bereits ausgewiesene und erschlossene aber reservierte Gewerbeflächen oder auch als neue Gewerbestandorte mit einer der Nachfrage entsprechenden Größe und infrastrukturellen Ausstattung zur Verfügung stehen.



Vor diesem Hintergrund sollen Teile der im aktuellen FNP dargestellten gewerblichen Bauflächen, die bisher nicht ausgenutzt wurden und die aufgrund ihrer geringen Größe, ihrer schlechten verkehrlichen Anbindung und der Gefahr der Nutzungskonflikte mit benachbarter Wohnbebauung aufgrund von Emissionen der Gewerbebetriebe nicht weiter entwickelt werden.



Die Zurücknahme der gewerblichen Bauflächen im Plangebiet soll die in der Zukunft möglichen Immissionskonflikte verhindern, insbesondere die durch zunehmende Erschließungsverkehre verursachten. Über eine bereits jetzt zu hohe Verkehrsbelastung von Wenden liegen seit Jahren Klagen der Anwohner vor.



Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Standort als solches heute existent ist und die bestehenden Betriebe ihre Tätigkeit auf Basis erteilter Genehmigungen ausüben. Für diese Betriebe soll in verkleinertem Umfang auch zukünftig gewerblich nutzbare Fläche zur Verfügung stehen. 



Ergebnis einer Rahmenplanung für den Bereich Wenden-West in den 90er Jahren war es, eine Wohngebietsentwicklung westlich der Ortslage Wenden vorzusehen, anstatt der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen. Ziel der Planung war weiterhin, dem Ortsteil Wenden nach Westen hin einen Zugang zur freien Landschaft zu schaffen. Die Gesamtkonzeption sieht gewerbliche Bauflächen entlang der Autobahn A 2 vor. Vorteilhaft an dieser Lösung ist, dass diese gewerblichen Bauflächen zum einen Wohngebiete kaum mit Lärm beeinträchtigen, zum anderen direkt vom übergeordneten Straßennetz erschlossen werden, ohne dass Wohngebiete vom Erschließungsverkehr betroffen werden. Zudem wird durch gewerbliche Bauflächen an der Autobahn der Verkehrslärm der A 2 abgefangen und die Gewerbebauten wirken lärmmindernd für die weiter hinten liegenden Wohngebiete Wendens. Das Konzept sieht auch eine maßvolle Erweiterungsmöglichkeit für die bestehenden Betriebe vor. Dieses Konzept wurde im Rahmen der 49. Flächennutzungsplan-Änderung umgesetzt.



Der Gewerbestandort in Braunschweig-Thune liegt am westlichen Ortsausgang an der Verbindungsstraße K 28 nach Harxbüttel. Für die abfließenden Verkehre Richtung Zentrum und Richtung A 2 muss die Aschenkampstraße und Hauptstraße (K 27) in Wenden genutzt werden. Betriebliche Verkehre können nach Norden in Richtung B4 über die Thunstraße/ Meinestraße abfließen. Eine verkehrliche Beziehung zur A 391 / B4 besteht auch über die Hauptstraße/ Wendebrück an die Anschlussstelle Braunschweig-Wenden. Die überwiegenden Fahrbeziehungen des Gewerbestandortes belasten somit bis zur Erreichung von Hauptverkehrsstraßen unmittelbar Wohngebiete und zentrale Stadtteilzentren. Über eine zu hohe Verkehrsbelastung der K 27 liegen seit Jahren Klagen vor.



Die stadtweite Beibehaltung aller gewerblich bzw. industriell nutzbaren Flächen würde eine Alternative hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung notwendig machen. Eine Anbindung des Standortes nach Westen an das bestehende Gewerbegebiet Waller See ist stadtplanerisch ungünstig, weil die zusätzliche Erschließung für sich gesehen unwirtschaftlich wäre und zugleich Wünsche nach zusätzlichen Bauflächen und damit verbunden weitere Verkehre nach sich ziehen würde. Im Sinne einer klaren städtebaulichen Ordnung mit deutlich voneinander abgegrenzten Ortsteilen kommt diese Alternative nicht in Betracht. Sie würde vielmehr ein geschlossenes bauliches Band entlang der Nordseite des Mittellandkanals nach sich ziehen, was mit deutlichen Einbußen für die Erholungsqualität dieses Bereiches verbunden wäre. Weiterhin bestünde die Gefahr, dass Verkehr aus dem Gewerbegebiet „Waller See“ durch den Ortsteil Wenden abfließen würde.



Auch vor dem Hintergrund des stetigen Flächenverbrauchs bzw. der Neubebauung von landwirtschaftlichen Flächen ist die Planung von zukünftigen gewerblichen oder industriellen Nutzungen auf bisher unbebauten und unbelasteten Flächen möglichst zu vermeiden. Vielmehr soll sich die zukünftige gewerbliche Nutzung weitestgehend auf schon bebaute Flächen (Konversion) oder, wenn dies nicht möglich ist, zumindest auf Standorte, die verkehrstechnisch günstig gelegen sind, entwickeln. Aus diesem Grund sollen gewerbliche Neuansiedlungen an den nicht mehr zeitgemäßen Standorten in Zukunft nicht mehr vorgesehen werden. Daher soll durch das 124. Änderungsverfahren die Darstellung von gewerblichen Bauflächen am Standort Thune auf die tatsächlich genutzte gewerbliche Fläche einschließlich einer angemessenen betrieblichen Erweiterungsfläche beschränkt werden.



Entsprechend ist auch die Darstellung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen als „Flächen für die Landwirtschaft“ (ca. 3 ha) sowie einer Grünfläche (ca. 1 ha) mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkanlagen“ geplant. Bei der Darstellung der Grünflächen handelt es sich um die Fortsetzung des bereits jetzt weiter westlich im FNP enthaltenen Streifens entlang des Mittellandkanals. Die vorhandene Grünverbindung auf dem bundeseigenen Betriebsweg entlang des Kanals ist derzeit für Fußgänger und Radfahrer auf eigene Gefahr nutzbar. Das langfristige Ziel ist es, mit der geplanten Darstellung im FNP diese Grünverbindung zu erhalten und nach Möglichkeit als öffentlich nutzbaren Fuß- und Radweg zu entwickeln.



Die Stadt hat während des Planungsprozesses, zusätzlich zu den nach dem BauGB vorgeschriebenen  Verfahrensständen (Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) sowie Träger- und Behördenbeteiligung §§ 4 (1) und 4 (2)) in mehreren Gesprächen mit Vertretern der Anwohner und mit Vertretern der am Standort ansässigen Unternehmen Informationsgespräche geführt. Die in den Gesprächen vorgebrachten, z.T. konträren Auffassungen der Beteiligten sind in die weiteren Planungsüberlegungen eingeflossen.






4	Umweltbericht



4.0 Präambel

Im Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ermittelten Belange des Umweltschutzes dargelegt und bewertet.





4.1a	Inhalt und wichtigste Ziele der Flächennutzungsplanänderung

	Die beiden Geltungsbereiche befinden sich südwestlich der Ortslage Thune, nördlich des Mittellandkanals und südlich des Gieselwegs und haben insgesamt eine Größe von ca. 4 ha. Zukünftig ist die Darstellung von „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Grünflächen“ (Zweckbestimmung „Parkanlagen“) vorgesehen. Die „Hauptleitung Gas“ und die „Bauhöhenbeschränkung gem. § 13 LuftVG“ wird nachrichtlich übernommen.





4.1b	Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und deren Berücksichtigung



Einschlägige Fachgesetze die den Umweltschutz betreffen, wurden berücksichtigt.



Zu berücksichtigende Fachplanungen:

· Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

· Landschaftsrahmenplan, 1999

· Stadtklimaanalyse Braunschweig, Steinicke & Streifeneder, 2012





4.2	Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung



4.2.1) Schutzgut Boden

4.2.1a) Bestand

Geologisch gesehen handelt  es sich um drenthezeitliche Mittelterrasseablagerungen, die sandig ausgebildet sind und kiesige Einschaltungen aufweisen. Auf diesen Sedimenten haben sich Podsole entwickelt. Die Böden sind gut versickerungsfähig. Der Bereich ist nicht altlastenverdächtig.



Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Es wird hier Ackerbau betrieben.

Nach den Luftbildern des 2. Weltkrieges gab es im Geltungsbereich keine Bombardierung. Die Flurstücke Gemarkung Wenden, Flur 3, Flurstücknummer 155/9 und 156/3 liegen im 105 m Sicherheitsradius von Bombardierungen des 2. Weltkrieges. Innerhalb dieses Sicherheitsradius sind Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen (EDV-Flächenaufzeichnung auf Kampfmittel).



4.2.1b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung

Bei Durchführung der Planung würde die gute Versickerungsfähigkeit des Bodens erhalten bleiben.

Bei Nicht-Durchführung der Planung würden, im Falle einer Bebauung, natürliche Bodenfunktionen zerstört bzw. eingeschränkt.

Potentielle Gefährdung bei Erdarbeiten durch Kampfmittel auf den Flurstü-cken Gemarkung Wenden, Flur 3, Flurstücknummer 155/9 und 156/3 ist nicht auszuschließen.

Vor dem Beginn von Erdarbeiten auf den Flurstücken Gemarkung Wenden, Flur 3, Flurstücknummer 155/9 und 156/3 ist eine Sondierung (EDV-Aufzeichnung) auf Kampfmittel durchzuführen. Bei der Sondierung festgestellte Störkörper sind zu bergen (Aufgrabung festgestellter Störkörper).



4.2.1c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Boden erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.1.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv. 

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Boden sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung der Planung von mittlerer Erheblichkeit.





4.2.2	Schutzgut Klima/Luft

4.2.2.a) Bestand 

Die Flächen liegen im Randbereich zu großflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die dem Freilandklima zuzuordnen sind.



4.2.2.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung bleiben die stadtklimatisch günstigen Bedingungen erhalten.

Bei Nicht-Durchführung der Planung würde eine Bebauung der gewerblichen Bauflächen zu einer weiteren Versiegelung, Verkehrserhöhung  mit den klimatisch negativen Effekten wie Temperaturerhöhung, Erhöhung der  Luftschadstoffemissionen und –immissionen führen.



4.2.2.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.2.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Klima / Luft sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung von mittlerer Erheblichkeit.





4.2.3	Schutzgut Wasser

4.2.3.a) Bestand 

Es bestehen im Planungsgebiet keine größeren Oberflächengewässer. Direkt angrenzend befindet sich ein Gewässer 1. Ordnung, der Mittellandkanal. Zu den Grundwasserflurabständen liegen keine gesicherten Kenntnisse vor. Wegen der hohen Durchlässigkeit der anstehenden Sandböden liegt eine besonders hohe und damit günstige GW-Neubildungsrate vor. Das Gebiet ist bis auf den bereits bebauten nordöstlichen Bereich unversiegelt. Die Grundwasserneubildung ist im unversiegelten Bereich weitestgehend unbeeinflusst.



4.2.3.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung bleiben die hohe Durchlässigkeit der Sandböden und die günstige GW-Neubildungsrate erhalten. Die Anpassung der Darstellung entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Flächen für die Landwirtschaft (ca. 3 ha) und einer Grünfläche (ca. 1 ha) mit der Zweckbestimmung „Parkanlagen“ ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu begrüßen, da hiermit langfristig die Grundwasserneubildung gesichert wird.

Bei Nicht-Durchführung der Planung kann es zu einer weiteren, wasserwirtschaftlich unerwünschten Flächenversiegelung kommen



4.2.3.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Wasser erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.3.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung von mittlerer Erheblichkeit.





4.2.4	Schutzgut Tiere und Pflanzen	

4.2.4.a) Bestand 

Ausweisungen in Form von nationalen Schutzgebieten liegen nicht vor, auch bestehen für den Geltungsbereich keine europarechtlichen Schutzgebiete. Teilweise erfüllen Flächen innerhalb des Geltungsbereichs als Teil der umliegenden offenen Landschaft die Voraussetzungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, wie im Landschaftsrahmenplan dargestellt.

Zurzeit werden die Flächen, welche als gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan dargestellt sind, als landwirtschaftliche Nutzflächen bewirtschaftet. Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche ist Lebensraum für Arten der offenen Feldflur, der stadt- und landesweit im fortschreitenden Rückgang durch Flächenverlust bedroht ist.

Zudem steht hier ein sehr sandiger Boden an, der Voraussetzung für Pflanzen und Tiere trocken-warmer Standorte ist, wie Arten der Sandmagerrasen oder kalkarmer Ackerwildkrautfluren mit ihrem vielfältigen Insektenbestand. 



4.2.4.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung bleibt die Fläche als potentieller Lebensraum für Arten der offenen Feldflur  und trocken-warmer Standorte erhalten.

Bei Nicht-Durchführung der Planung würde durch eine Bebauung dieser potentielle Lebensraum verloren gehen.



4.2.4.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.4.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.



Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung von mittlerer Erheblichkeit.





4.2.5	Schutzgut Mensch 

4.2.5.a) Bestand 

Lärm

Zurzeit werden die Flächen, welche als gewerbliche Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt sind, als landwirtschaftliche Nutzflächen bewirtschaftet. Lärm- und Geruchsauswirkungen durch die landwirtschaftliche Nutzung (z. B. während der Ernte, Düngezeit) sind als nicht relevant zu bewerten.



Naherholung

Die Flächen im Geltungsbereich der 124. Flächennutzungsplan-Änderung befinden sich außerhalb der Bebauung Thune innerhalb eines 1.000m-Radius im Erlebnisbereich der siedlungsnahen Erholung. D.h. dieser Bereich wird potenziell von den Bewohnern von Thune z.B. zur Feierabenderholung genutzt. Der vorhandene unbefestigte Fahrradweg entlang des Kanals, dient als Wegeverbindung und zur Naherholung auf städtischer, wie auch überregionaler Ebene.



4.2.5.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Lärm

Bei Durchführung der Planung bleibt es beim bisherigen Bestand. Es sind keine immissionsschutzrechtlichen Belange erkennbar, welche nennenswerte negative Auswirkungen auf die vorgesehene Flächennutzungsplan-Änderung haben könnten.

Bei Nicht-Durchführung der Planung kann sich, durch Erweiterungen der bestehenden gewerblichen Nutzungen oder durch Gewerbe-Neuansiedlungen die bestehende Immissionssituation durch Verkehr und Gewerbe an den umliegenden schutzwürdigen Bebauungen verschlechtern. Da die verkehrliche Erschließung der dargestellten gewerblichen Bauflächen nur über die vom Wohnen geprägten Ortschaften Wenden und Thune erfolgt und erfolgen kann, sind für diese schutzbedürftigen Bebauungen vor allem durch die verkehrliche Mehrbelastung – insbesondere durch den Schwerlastverkehr – nachteilige Auswirkungen zu erwarten.



Naherholung

Bei Durchführung der Planung bleibt der potentielle Naherholungsraum mit seinen Grünverbindungen erhalten, und die langfristige Entwicklung einer öffentlich nutzbaren Wegeverbindung wird angestrebt.

Bei Nicht-Durchführung der Planung geht durch die Bebauung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen potentieller siedlungsnaher Erholungsraum verloren.



4.2.5.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Lärm

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.

Naherholung

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch/Naherholung erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.5.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Lärm

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.



Naherholung

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Mensch sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung von mittlerer Erheblichkeit.



4.2.6	Schutzgut Landschaft

4.2.6.a) Bestand 

Der Bereich des bestehenden Gewerbestandortes ist hinsichtlich des Landschaftsbildes und des Landschaftserlebens sehr stark eingeschränkt. Die Flächen stellen sich als weitgehend eben und weitgehend unstrukturiert dar. Ein belebendes Element sind die vorhandenen Baumreihen entlang des Mittellandkanals. Um die bestehende Bebauung des Gewerbestandortes herum fehlt eine landschaftsangepasste Ortsrandgestaltung, was zu einem negativen städtebaulichen Randeffekt führt.



4.2.6.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung bleibt die unzureichende Situation des Ortsrandes erhalten. Die geplante Darstellung von „Grünflächen“ (Zweckbestimmung Parkanlagen) würde der Situation im Planungsbereich mit der bereits vorhandenen Grünverbindung entlang des nördlichen Mittellandkanal-Ufers Rechnung tragen.

Bei Nicht-Durchführung der Planung würde sich, bei einer Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Baufläche, das ohnehin mangelhafte Landschaftsbild durch die Erweiterung des Gewerbebestandortes und den Bau weiterer Gebäude noch weiter verschlechtern.



4.2.6.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Landschaft erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.6.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 



Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Landschaft sind bei Durchführung der Planung ohne, bei Nicht-Durchführung von mittlerer Erheblichkeit.



4.2.7	Schutzgut Kultur- und Sachgüter

4.2.7.a) Bestand 

Das Verzeichnis der Baudenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz (Stand Nov. 2013) beinhaltet im Geltungsbereich keine Einträge.



4.2.7.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung, wie auch bei Nicht-Durchführung der Planung sind keine Veränderungen zu erwarten, da keine Kultur- und Sachgütern im Geltungsbereich vorkommen.



4.2.7.c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da durch die Planung keine negativen Einwirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erfolgen, sind keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen notwendig.



4.2.7.d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das angestrebte Ziel dieser FNP-Änderung, gewerbliche Bauflächen in der Stadt an günstig angebundenen Standorten zu konzentrieren, lässt sich an diesem Standort nur über die Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erzielen. 

Aus diesem Grunde besteht für die Planung an diesem Standort keine sinnvolle Planungsalternative.

Bei der Rücknahme gewerblicher Bauflächen und dem Erhalt landwirtschaftlicher Flächen ist zudem die Bilanz der Umweltauswirkungen durch die Planung für alle Schutzgüter zwangsläufig positiv.

Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind bei Durchführung der Planung wie auch bei Nicht-Durchführung ohne Belang.





4.2.8	Wechselwirkungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig. Diese Wirkungsketten und -netze sind bei der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs zu beachten, um sekundäre Effekte und Summationswirkungen erkennen und bewerten zu können. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut können direkte und indirekte Folgen für ein anderes Schutzgut mit sich bringen.



Da bei Durchführung der Planung keine negativen Umweltauswirkungen auf die genannten Schutzgüter stattfinden, kommt es nicht zu Wechselwirkungen von Eingriffsfolgen auf Schutzgüter.





4.3 Zusätzliche Angaben 



4.3.a) Methodisches und technisches Vorgehen

Der derzeit vorliegende Umweltbericht basiert auf den Informationen der unter 4.1.b) genannten Planungen und den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 4 (2) BauGB ermittelten Belange. Weitergehende Anforderungen an die Umweltplanung wurden im Rahmen der Trägerbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB nicht gestellt. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen bestanden nicht.



4.3.b) Maßnahmen zur Überwachung

Da diese geplante Flächennutzungsplan-Änderung keine unmittelbaren Umweltauswirkungen hat, erfolgt keine Überwachung.



4.3.c) Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die vorläufige Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter stellt sich wie folgt dar:



		Schutzgut

		Bewertung der Erheblichkeit der 

Umweltauswirkungen auf die

Schutzgüter bei Durchführung der Planung

		Bewertung der Erheblichkeit der 

Umweltauswirkungen auf die

Schutzgüter bei Nicht-Durchführung der Planung



		Boden

		Positve Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Klima / Luft

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Wasser

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Tiere und Pflanzen

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Mensch

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Landschaft

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen mittlerer

Erheblichkeit



		Kultur- und Sachgüter

		Positive Umweltauswirkungen 

		Umweltauswirkungen keine

Erheblichkeit







Insgesamt wird die Durchführung der 124. FNP-Änderung positve Umweltauswirkungen auf die aufgeführten Schutzgüter haben. Die Schutzgüter würden in ihrem jetzigen Bestand erhalten bleiben. Bei Nicht-Durchführung wäre dahingegen die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter mittel.



Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Da die geplante Flächennutzungsplan-Änderung keine zu erwartenden negativen Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild darstellt, sind keine, gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer Planaufstellung zu berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz notwendig.





5	Begründung der Darstellungen, Fazit



Planungs- und Entwicklungshistorie des Standortes seit 1977:

Im Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig von 1977 wurde westlich von Thune eine gewerbliche Baufläche dargestellt, die sich vom Plangebiet mit insgesamt ca. 46 ha weit nach Westen ausdehnte. Dieser Gewerbestandort wurde vor der Eingemeindung 1974 von der eigenständigen Gemeinde Wenden seinerzeit berechtigt als gewerblich nutzbare Fläche ausgewiesen.



Ergebnis einer Rahmenplanung für den Bereich Wenden-West in den 90er Jahren war es, eine Wohngebietsentwicklung westlich der Ortslage Wenden vorzusehen, anstatt der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen. Ziel der Planung war weiterhin, dem Ortsteil Wenden nach Westen hin einen Zugang zur freien Landschaft zu schaffen. Die Gesamtkonzeption sieht gewerbliche Bauflächen entlang der Autobahn A 2 vor. Vorteilhaft an dieser Lösung ist, dass diese gewerblichen Bauflächen zum einen Wohngebiete kaum mit Lärm beeinträchtigen, zum anderen direkt vom übergeordneten Straßennetz erschlossen werden, ohne dass Wohngebiete vom Erschließungsverkehr betroffen werden. Zudem würde durch gewerbliche Bauten an der Autobahn der Verkehrslärm der A 2 abgefangen. Dies würde eine Lärmminderung für die weiter hinten liegenden Wohngebiete Wendens bewirken. Das Konzept sieht auch eine maßvolle Erweiterungsmöglichkeit für die bestehenden Betriebe vor. Dieses Konzept wurde im Rahmen der 49. Flächennutzungsplan-Änderung umgesetzt.



Ein Großteil dieser gewerblichen Bauflächen wurde 1997 im 49. FNP-Änderungsverfahren „Wenden-West“ weiter nach Westen, angrenzend an das Gewerbegebiet „Waller See“ und direkt nördlich angrenzend an die Autobahn A 2 dargestellt um größere, kompaktere und an die übergeordneten Verkehrswege angeschlossene gewerbliche Bauflächen zu schaffen und die geplanten Wohnbauflächen „Wenden-West“ zu ermöglichen. Weiterhin wurde großer Wert auf den Erhalt der ansässigen Betriebe, inklusive einer moderaten Erweiterungsmöglichkeit und damit verbunden, der Erhalt der zahlreichen Arbeitsplätze gelegt, und die jetzige gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan weiterhin dargestellt.



Im Sinne einer Nutzungskonzentration und Nutzungstrennung hat die Stadt Braunschweig also schon seit 1997 Gewerbegebiete in deutlich größerem Umfang als am Standort Thune ausgewiesen, die den Kriterien einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung entsprechen. So ist besonders der Norden der Stadt mit den verkehrsgünstig an die Autobahn A 2 angebundenen großflächigen Gewerbegebieten Waller See, Hansestraße und Hafen stadtweit überdurchschnittlich gut ausgestattet. Durch die bevorzugte Kumulation von Gewerbegebieten entlang der durch Lärm ohnehin belasteten Flächen nahe der Autobahn A 2 können Flächen, die nicht für eine Wohnnutzung in Frage kommen, optimal als gewerbliche Flächen genutzt werden. Die direkte Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz verhindert zudem, dass gewerbliche Verkehre durch Wohngebiete fließen. 



Städtebauliche Gründe für die Flächennutzungsplan-Änderung:

Täglich werden in Deutschland rund 74 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenverbrauch - von ca. 106 Fußballfeldern. Zwar lässt sich "Fläche" im engeren Wortsinn nicht "verbrauchen". Fläche ist jedoch – wie auch der Boden - eine endliche Ressource, mit der der Mensch sparsam umgehen muss, um sich seine Lebensgrundlagen zu erhalten. Flächenverbrauch ist ein schleichendes Phänomen. Bürger und selbst politische Entscheidungsträger nehmen es kaum wahr. Daher mangelt es weithin am nötigen Problembewusstsein.

Bis zum Jahr 2020 will die Bundesregierung den Flächenverbrauch auf maximal 30 Hektar pro Tag verringern. Dieses sog. 30-ha-Ziel hat sie in ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 festgelegt. 



Der stetige Flächenverbrauch durch Neuversiegelung von bisher unbebauten Flächen, wie auch die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen, ist folglich zu vermeiden (s. § 1a Abs. 2 Sätze 1 und 2 BauGB). Die zukünftige gewerblichen Nutzung soll sich vorwiegend auf Konversionsflächen konzentrieren, bzw. wenn dies nicht möglich ist, an Standorten erfolgen, die auf kurzem Weg an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden sind und der gewerbliche Erschließungsverkehr somit keine Wohngebiete belastet.



Die dargestellte gewerbliche Baufläche ist nur über die vom Wohnen geprägten Ortschaften Wenden und Thune verkehrlich erschlossen. Eine verkehrliche Mehrbelastung, insbesondere durch Schwerlastverkehr, durch die volle Ausnutzung der dargestellten gewerblichen Baufläche wäre nach heutigen Anforderungen nicht vertretbar, da nicht wohnverträglich. Zahlreiche Klagen von Anwohnern über zu hohe Verkehrsbelastungen in Wenden liegen der Stadt seit Jahren vor.



Die nach heutigen Gesichtspunkten der Stadtplanung notwendige Rücknahme der gewerblichen Baufläche, um Neuansiedlungen zu verhindern, betrifft neben Teilen der Grundstücke der gewerbetreibenden Grundstückseigentümer auch weitere Eigentümer.



Die aus den Darstellungen des FNP entwickelten Festsetzungen des Bebauungsplanes TH 22 sowie die geplante Zuordnung der landwirtschaftlichen Flächen zum Außenbereich gem. § 35 BauGB verändern die planungsrechtliche Zulässigkeit der Nutzung des Eigentums der betroffenen Grundstückseigentümer. 



Mit der Rücknahme der bisher vorgesehenen gewerblichen Bauflächen im dargestellten Umfange greift die Planänderung in die eigentumsrechtlich verfestigten Positionen der Grundstückseigentümer insoweit ein, als ihnen eine bauliche Nutzung auf diesen Flächen künftig nicht mehr möglich ist. Der Schutz des Eigentums gehört in hervorgehobener Weise zu den abwägungserheblichen privaten Belangen. Zugleich besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf, dass eine vorgefundene Planungssituation auf Dauer Bestand hat.



Seit nunmehr 17 Jahren wurden die im FNP dargestellten gewerblichen Bauflächen von den ansässigen Betrieben nicht für eine Betriebserweiterung in Anspruch genommen. Aufgrund dieses Umstandes ist das Entstehen eines Planungsschadens gem. § 42 BauGB auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ausgeschlossen. Der mit der Planänderung verbundene Eingriff in die privaten Eigentumspositionen ist vor dem Hintergrund der mit der Planänderung verfolgten städtebaulichen Ziele als angemessen anzusehen. 



Neben dem privaten Belang des Eigentumsschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB bei der Abwägung auch die Belange der Wirtschaft zu beachten. Hierzu gehören insbesondere auch die spezifischen Belange von Gewerbebetrieben. Bei der Überplanung von gewerblich geprägten Bereichen sind die Interessen der ansässigen Betriebe daran, sie wie bisher fortführen zu können und die im Rahmen einer normalen Betriebsentwicklung liegenden und regelmäßig zur Erhaltung ihrer Wirtschaftlichkeit notwendigen Erweiterungen, Modernisierungen, Anpassungen an strengere Umweltauflagen o.ä. durchführen zu können, mit dem ihnen gebührenden besonderen Gewicht in die Abwägung einzubeziehen. 



Diesen Anforderungen genügt die Planung. Neben dem Bestandsschutz für die vorhandene Bebauung werden auch die Erweiterungsinteressen der ansässigen Betriebe gewahrt. Bei Umsetzung der Planung verbleibt den Betrieben insgesamt eine Erweiterungsfläche von ca. 1,5 ha. Insgesamt ist die bebaubare Fläche im künftigen Gewerbegebiet ca. 6 ha groß, die Flächenreserve beträgt somit rund 25 % der Gesamtfläche. Darüber hinaus bestehen innerhalb der bereits jetzt gewerblich genutzten Fläche weitere Erweiterungspotentiale. Somit sind insgesamt der Erhalt und die Erweiterungsmöglichkeit des Industrieclusters in Thune gesichert.



Durch die derzeit tatsächlich gewerblich genutzten Flächen, welche in der Planung auch weiterhin gewerblich genutzt werden können und die angemessenen Erweiterungsflächen, die auch zukünftig im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt werden, werden die Betriebe und die dazugehörigen Arbeitsplätze erhalten und gesichert. 



Der Eingriff in das Grundstückseigentum ist daher unter Abwägung der Belange der Wirtschaft (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 8 a BauGB) und dem Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer am Erhalt der gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten einerseits und einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (vgl. § 1 (5) BauGB), dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden (gem. § 1a Abs. 2 BauGB), den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB) und den Belangen der Landwirtschaft (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 8 b BauGB) andererseits, angemessen.



Die Frage der Zulässigkeit einzelner gewerblicher Nutzungen und das exakte Maß von möglichen Betriebserweiterungen ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplan-Änderung. 



Begründung einzelner Darstellungen:



Grünfläche gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB

Die entlang des Mittellandkanals geplante Grünfläche erhält die besondere Zweckbestimmung „Parkanlage“. Ziel dieser Darstellung ist es, die vorhandene Grünverbindung entlang des Kanals zu sichern, die Teil einer bereits heute im FNP dargestellten und stadtweiten bzw. regionalen Freiraumverbindung ist und langfristig die Entwicklung als öffentlich nutzbare Fuß- und Radwegeverbindung vorzubereiten. 



Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9.a BauGB

Durch die geplante Darstellung der Flächen für die Landwirtschaft wird der FNP den derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen angepasst und trägt der zeitgemäßen Planung zum Erhalt der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen an diesem Standort Rechnung. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB wird so in der Planung umgesetzt.



Nachrichtliche Übernahmen gem. § 5 (4) BauGB

Als nachrichtliche Übernahme wird die vorhandene Hauptleitung Gas dargestellt. Die vorhandene Gashochdruckleitung darf weder überbaut noch überpflanzt werden. Weiterhin wird gemäß § 13 LuftVG  die Bauhöhenbeschränkung (109 m bzw. 129 m ü. NN) dargestellt.



Die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes mit 1:15.000 ist nicht parzellenscharf. Eine gewisse Spanne im Detaillierungsgrad der Darstellungen wird derzeit bei den FNP-Änderungen genutzt, wenn es die Planung erfordert.





Fazit:

Als zeitgemäße Planungsgrundsätze für zukünftige Gewerbestandorte – diesen folgt auch der Entwurf des städtischen Gewerbeflächenkonzeptes - sind heute neben einer direkten Anbindung der Erschließungsverkehre (auch für Schwerlastverkehr) an das übergeordnete Verkehrsnetz, eine großflächige, konzentrierte Anordnung von Flächen - gebündelt entlang lärmvorbelasteter Flächen (Verminderung der Gebietsemission) – ein ausreichender Abstand zu vorhandener Wohnbebauung, wie auch die Minimierung des Flächenverbrauchs (Konversionsflächen) ausschlaggebend. Da die Stadt Braunschweig bei der gesamtstädtischen Gewerbeflächenplanung großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, sollte trotz eines aktuellen Bedarfs an frei verfügbaren Gewerbeflächen ein weiterer Ausbau von Standorten, die diese Kriterien nicht erfüllen, nicht weiter verfolgt werden. Keines dieser wesentlichen Kriterien kann von dem Gewerbestandort Thune erfüllt werden. Daher sollte auch der Ausbau dieses Standortes aus städtebaulicher Sicht nicht verfolgt werden.



[bookmark: _GoBack]Aus den genannten Gründen soll die gewerbliche Baufläche auf den Bereich der tatsächlichen gewerblichen Nutzung, einschließlich einer angemessenen Fläche zur möglichen betrieblichen Erweiterung, begrenzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit einem Maßstab von 1:15.000 nicht parzellenscharf sind. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans TH 22 wird der rechtskräftige Bebauungsplan TH 18 zum größten Teil aufgehoben und sein dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zugeordnet.



Die Vermeidung des Verbrauchs unversiegelter Flächen und die Neuversiegelung von Landwirtschaftsflächen, wie auch die Einhaltung der Abstandsflächen zwischen Wohnbauflächen und Gewerbeflächen, die bei einer Erweiterung von Gewerbebetrieben notwendig würden, entsprechen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gem. § 1a (2) BauGB.

Aus den genannten Gründen ist als Fazit die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. 





6	Verfahrensablauf 



Der Rat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gieselweg/Harxbütteler Straße“ beschlossen. Die 124. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB mit dem Bebauungsplan TH 22 „Gieselweg/Harxbütteler Straße“ durchgeführt.



Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 02. Juni 2014 frühzeitig von der 124. Änderung des Flächennutzungsplanes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 02. Juli 2014 zur Äußerung aufgefordert. 



Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB hat durch Aushang der Planunterlagen vom 02. Juli  bis 18. Juli 2014 und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Braunschweig stattgefunden. Es ist eine Stellungnahme eingegangen.



Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB fand vom 25. August bis zum 29. September 2014 statt. Während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen. Die für die Planung relevanten Stellungnahmen wurden bei der vorliegenden Planung berücksichtigt.
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124. FNP-Änderung „Gieselweg/Harxbütteler Straße“	

Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB



In der Zeit vom 2. Juli bis 18. Juli 2014 wurde die Öffentlichkeit über die 124. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gieselweg/Harxbütteler Straße“ informiert. Die Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfügung; darüber hinaus wurden sie auch im Internet veröffentlicht.



Eine interessierte Bürgerinitiative hat sich schriftlich zu der Planung geäußert. Die wesentlichen Inhalte dieses Schreibens sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung versehen.



Inhalt des Schreibens:



Folgende Planungsabsichten sind nicht akzeptabel, weil



a) Frage/Stellungnahme
…die Ausweitung des Gewerbegebietes die beantragte Atommüll- Konditionierungsanlage weiterhin möglich macht.


Antwort:

Durch die 124. Flächennutzungsplanänderung werden keine gewerblichen Bauflächen erweitert sondern die Darstellung von gewerblichen Bauflächen in Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft geändert. Inwiefern Planungsinhalt der Flächennutzungsplanänderung eine „Ausweitung des Gewerbegebietes“ sein soll, ist nicht ersichtlich.

Zudem ist die Zulässigkeit bestimmter Betriebe bzw. Betriebsarten nicht Inhalt der Flächennutzungsplandarstellungen.



b) Frage/Stellungnahme

… die Firmen vorhandene Gebäude und Anlagen zur Verarbeitung von Atommüll nutzen können. Ein Bestandsschutz mit 10 % Erweiterungsflächen von ungenutzten Bereichen wären als Bestandsschutz mehr als ausreichend. Nur durch restriktive Erweiterungsbegrenzung im Rahmen eines reinen Bestandschutzes kann eine bessere Verträglichkeit unterschiedlicher Nutzungen erreicht werden.


Antwort:

Der Bestandschutz wie auch angemessene Erweiterungsmöglichkeiten der ansässigen Betriebe sind in der Flächennutzungsplanung zu berücksichtigen. Genehmigungen und die detaillierte Art der Nutzung sind jedoch nicht Bestandteil der Flächennutzungsplanung.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein reiner Bestandsschutz für den Erhalt von Betrieben nicht ausreichend. Angemessene Erweiterungsflächen zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit mit Modernisierungen und Anpassungen an strengere Umweltanforderungen müssen zur Standortsicherung berücksichtigt werden. Die Größe der erforderlichen Erweiterungsflächen ist im Einzelfall zu bestimmen und kann nicht pauschal mit 10 % beziffert werden.



c) Frage/Stellungnahme

…die westliche Erweiterungsfläche entspricht nicht einer konzeptionellen strategischen Stadtentwicklung. Es drängt sich der Verdacht der Gefälligkeitsplanung auf. Mit einer unüblichen Detailgenauigkeit im Flächennutzungsplan werden Fakten für das weitere Bebauungsplanverfahren geschaffen.



Antwort:

Als notwendige, im FNP weiterhin als gewerbliche Bauflächen darzustellende Erweiterungsflächen bieten sich die Flächen westlich und südwestlich, arrondierend um die bereits gewerblich genutzten Flächen des Standortes an. Die geplanten Darstellungen des Flächennutzungsplanes entsprechen dem Maßstab 1: 15.000. Inwiefern eine „unübliche Detailgenauigkeit“ bei der Änderung vorgenommen sein soll, ist nicht ersichtlich.





d) Frage/Stellungnahme

…die bereits vorhandenen Wohngebäude nicht berücksichtigt werden. Die Wohnbauflächen sollten dem Bestand entsprechend erweitert werden.



Antwort:

Die Flächennutzungsplan-Änderung verfolgt das gesamtstädtische Ziel, nicht entwickelte und nicht nachhaltig entwickelbare gewerbliche Bauflächen  in Braunschweig  entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung darzustellen. Bestehende Betriebe werden dabei mit angemessenen betrieblichen Erweiterungsflächen ausgestattet. Eine Erweiterung der Wohnbauflächen im FNP aufgrund einzelner Wohngebäude kann auf der Maßstabsebene des FNP (1:15.000) nicht dargestellt werden und muss dem Bebauungsplan vorbehalten belieben. Der FNP stellt gem. § 5 BauGB die Art der Bodennutzung lediglich in den Grundzügen dar.





e) Frage/Stellungnahme

… trotz städtebaulicher Missstände Erweiterungsmöglichkeiten erhalten werden sollen. Dadurch wird den ansässigen Firmen die Ausschöpfung der inakzeptabel hohen strahlenschutzrechtlichen Umgangsgenehmigungen in erheblich größerem Umfang eröffnet als heute.



Antwort:

Der Gewerbestandort, der vor der Eingemeindung Wendens zu Braunschweig von der eigenständigen Gemeinde Wenden seinerzeit berechtig ausgewiesen wurde und an dem in der 49. Flächennutzungsplanänderung 1997 bereits eine Rücknahme von gewerblichen Bauflächen erfolgte, hat trotz heutiger städtebaulicher Missstände ein ernst zu nehmendes Recht auf Bestandsschutz mit entsprechend wirtschaftlich notwendigem Erweiterungspotential. Diese Erweiterungspotentiale müssen in der FNP-Änderung berücksichtigt werden. Der Umfang der Ausschöpfung der Art der gewerblichen Nutzung ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanänderung.





f) Frage/Stellungnahme

… eine Planung vorgeschlagen wird, die die schutzbedürftigen Menschen in den Ortsteilen unverhältnismäßig benachteiligt und gegen Umweltgifte und Radionuklide höchstsensible Kinder und Gemeinbedarfseinrichtungen nicht hinreichend berücksichtigt und schutzlos atomaren bzw. anderen störfallbedingten Gefahren aussetzt.



Antwort:

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung werden in diesem Fall gewerbliche Bauflächen entsprechend ihrer derzeitigen Nutzung, inklusive eines angemessenen Erweiterungspotentials dargestellt. Die Überprüfung der Zulässigkeit einzelner Betriebe ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung und fällt in die Zuständigkeit anderer Fachbehörden. 



g) Frage/Stellungnahme

… Planungsmängel (fehlendes Trennungsgebot) weder behoben noch entschärft werden. Die vorhandenen Emissionen würden durch Erweiterungen zunehmen. Belästigende bzw. gesundheitsgefährdende Geruchsemissionen gehen von Anlagen inmitten der Wohnbebauung aus.



Antwort:

Diese FNP-Änderung ist ein lokaler Baustein der zeitgemäßen gesamtstädtischen Neuorganisation der Gewerbeflächen, mit dem Ziel kompakte, an den überörtlichen Verkehr angebundene Gewerbeflächen, entlang an lärmvorbelasteten Bereichen (Beispiel A 2) zu entwickeln und ungünstig gelegene Gewerbestandorte, wie den Standort Thune, in ihrem Bestand inklusive eines wirtschaftlich notwendigen Erweiterungspotentials zu sichern. Mögliche zusätzliche Emissionen der am westlichen Ortsrand von Thune gelegenen Betriebe können so, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Bestandschutzes der Betriebe für die Zukunft  gering gehalten werden. Die Erfordernisse des § 50 BImSchG werden durch detaillierte Abstufungen und Festsetzungen auf der Ebene der Bebauungsplanung erfüllt.







h) Frage/Stellungnahme

… der genutzte Begriff der „moderaten Erweiterung“ ist zu unbestimmt und lässt örtliche Verhältnisse unberücksichtigt. Erweiterungen um ca. 30 % in die Landwirtschaftsflächen werden ermöglicht. Innere Erweiterungspotentiale werden in zu hohem Maß ermöglicht:

· vertikale Erweiterungspotentiale: Höhenbegrenzung ca. 40m max. Gebäudehöhe

· horizontale Erweiterungspotentiale: Flächenreserven ungenutzter Rasenflächen und weiteren Flächen von ca. 6.000 qm, was einem Erweiterungspotential von 10 % entspricht

· zeitliche Erweiterungspotentiale: Antrag der Buchler GmbH auf ein zeitlich betrachtete 70 %ige Produktionserhöhung, Ausgangsstoffe sollen um 350 % erhöht werden.

Diese Erweiterungspotentiale sind nicht „moderat“, ermöglichen den Betrieben eine Vervielfachung der jetzigen Produktion und daraus resultierende Emissionen und Störfallproblematiken. Die Konflikte zwischen Wohnen und Gewerbe werden weiter verschärft.



Antwort:

Bei der Umsetzung der Flächennutzungsplan-Änderung werden zukünftig 4 ha gewerbliche Baufläche im FNP zurückgenommen und es verbleiben 1,5 ha als Flächenreserve für die Betriebe. Insgesamt beträgt die gewerbliche Baufläche künftig 6 ha. Die Flächenreserve beträgt somit  rund 25 % der Gesamtfläche. Ein entsprechendes Erweiterungspotential ist aus wirtschaftlicher Sicht für die ansässigen Betriebe zum Standorterhalt und zur Standortsicherung notwendig. Der Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet keine Angaben zum Maß der baulichen Nutzung dar. Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden  in der verbindlichen Bauleitplanung getroffen. Diese FNP-Änderung ist ein lokaler Baustein der zeitgemäßen gesamtstädtischen Neuorganisation der Gewerbeflächen, mit dem Ziel kompakte, an den überörtlichen Verkehr angebundene Gewerbeflächen, entlang an lärmvorbelasteten Bereichen (Beispiel A 2) zu konzentrieren und ungünstig gelegene Gewerbestandorte, wie den Standort Thune, in ihrem Bestand inklusive eines wirtschaftlich notwendigen Erweiterungspotentials zu sichern. Mögliche verkehrliche Mehrbelastungen durch Erschließungsverkehr und Emissionen werden durch das Zurücknehmen der gewerblichen Bauflächen minimiert.





i) Frage/Stellungnahme

… ein Ausbau des bisherigen Gewerbestandortes über den bisherigen Bestand würde umfängliche Fahrverkehre nach sich ziehen. Der Standort verfügt über keine direkt Anbindung an ein höherrangiges Verkehrsnetz und ist ausschließlich über Wohngebiete zu erreichen.



Antwort:

[bookmark: _GoBack]Die Vermeidung einer Zunahme der Fahrverkehre durch einen Ausbau des Gewerbestandortes ist unter anderem Ziel dieser Flächennutzungsplanänderung, in der gewerbliche Bauflächen zurückgenommen werden. Für die am Standort bereits existierenden Betriebe müssen jedoch zur Standortsicherung wirtschaftlich notwendige Erweiterungsflächen erhalten bleiben. Ein weiterer Ausbau auf den zur Verfügung stehenden 1,5 ha lässt keine maßgeblichen Verkehrszunahmen erwarten.



j) Frage/Stellungnahme

… direkt auf die Erweiterungswünsche der Betriebe abgestellt wurde. Folgende Konsequenzen sind zu befürchten:

· Errichtung einer Atommüll-Konditionierungsanlage

· Anstieg „konventioneller“ und radiologischer Emissionen

· Anstieg des Störfallpotentials

· Anstieg der Belastung durch radioaktive Transporte, Erhöhung der Strahlenbelastung der Bevölkerung

· Da Bewertungen bzw. gutachterliche Betrachtungen zur Strahlenbelastung fehlen, fehlen dem jetzigen Flächennutzungsplanentwurf wichtige Grundlagen.



Antwort:

Im Flächennutzungsplan (Maßstab 1: 15.000) ist die aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen darzustellen Die Zulässigkeit der Errichtung von gewerblichen Anlagen, wie auch die Überwachung möglicher Emissionen, Störfallpotentiale und Strahlenbelastungen können auf dieser Planungsebene nicht wahrgenommen werden und sind Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde, Immissionsschutzbehörde bzw. des Gewerbeaufsichtsamtes.





k) Frage/Stellungnahme

Gefordert ist die Verbesserung der Verträglichkeit von Wohnen und Gewerbe. Eine Ausweitung der Gewerbeflächen stellt eine Nachbarrechtsverletzung dar. Betriebliche Erweiterungen (Betriebsdauer, Erweiterung des Störfallpotentials, Erhöhung des Verkehrsaufkommens) wären von bodenrechtlicher Relevanz und würden den Schutz der Wohnbebauung als übergeordnetes Prinzip missachten.



Antwort:

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist als lokaler Baustein einer gesamtstädtischen Neuorganisation der Gewerbeflächen, die Konzentration auf günstige Gewerbestandorte und, abgesehen von einem Erhalt wirtschaftlich notwendiger Erweiterungspotentiale, die Reduzierung des Ausbaus von Gewerbestandorten an ungünstigen Standorten. Somit ist die Vermeidung einer Zunahme des Verkehrsaufkommens und von Konflikten unterschiedlicher Nutzungen Ziel dieses FNP-Änderungsverfahrens.

Betriebliche Erweiterungen bezüglich der Betriebsdauer und Betriebsart können auf der Flächennutzungsplanebene nicht behandelt werden und werden von den dafür zuständigen Behörden geprüft bzw. genehmigt.



l) Frage/Stellungnahme

… die Erweiterungsmöglichkeiten für Industriebetriebe einem Erhalt und einer Erweiterung der Wohnnutzung der umgebenden Ortsteile zuwider laufen. Der überplante Bereich sollte aufgrund vorhandener Wohninfrastruktureinrichtungen als Wohnbauland ausgewiesen und den Ortsrand Thune abrunden, welches dem Trennungsgebot entsprechen würde.



Antwort:

Der durch diese Flächennutzungsplan-Änderung überplante Bereich wird derzeit als Landwirtschaftsfläche genutzt und soll zukünftig dementsprechend als „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Grünflächen“ dargestellt werden. Die derzeitige Darstellung als gewerbliche Baufläche soll zurückgenommen werden. Eine Darstellung dieser Flächen als Wohnbauflächen, zur vorhandenen Wohnnutzung durch gewerbliche Bauflächen und zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen (Kinder- und Jugendeinrichtungen) durch den Kanal getrennt,  würde einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung widersprechen.



m) Frage/Stellungnahme

…die Bauverwaltung nimmt keine gesamtstädtische Sicht auf das in Aufstellung befindliche Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und greift diesem vor. Der vorgestellte zukünftige Ortsrand folgt den „Mindestwünschen“ der Betriebe. Die beantragte Atommüllkonditionierungsanlage bleibt möglich. Der Konflikt wird nicht bewältigt.



Antwort:

Bei den im ISEK durchzuführenden Untersuchungen zum Bedarf für gewerbliche Bauflächen und eines aufzuzeigenden Angebots zu einer bedarfsgerechten Deckung werden die Kriterien einer geeigneten verkehrlichen Anbindung und eines angemessenen räumlichen Abstandes zu schutzwürdigen Nutzungen eine wesentliche Rolle spielen. Aufgrund dieser am Standort Thune nicht erfüllten Kriterien, sollen diesen Kriterien entsprechnede Standorte weiter ausgebaut werden und an diesem Standort lediglich ein existenzsicherndes Erweiterungspotential der ansässigen Betriebe erhalten bleiben. Diese Flächen am nordwestlichen Rand des vorhandenen Gewerbestandortes weisen einen möglichst großen Abstand zur vorhandenen Wohnbebauung auf, um Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzungen einzuschränken. Regelungen der Art einer gewerblichen Nutzung werden auf der Flächennutzungsplanebene nicht vorgenommen.







gez.



Crone

image1.png






Anlage 1









		124_Gieselweg_Harxbütteler Straße_23_10_2014 Titel A4 (1)

		124_Gieselweg_Harxbütteler Straße_23_10_2014 Karte A4 (1)



